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Antrag auf Anordnung eines Tempo-30- 
Bereiches, Nächst Neuendorfer Landsstraße, 

Höhe Evangelische Kita "Lydia" 
Organisationseinheit: 
Amt für Ordnung und Wirtschaft  

 
Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
(Entscheidung) 15.10.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt, die Verwaltung 
zu beauftragen einen Tempo-30-Bereich auf der Nächst Neuendorfer 
Landstraße 29, Höhe Neubau Kita in Nächst Neuendorf zu prüfen. Nach 
erfolgreicher Prüfung soll dieser bei der zuständigen Behörde des Landkreis 
Teltow-Fläming beantragt werden. 
 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 
Begründung 
Nach dem Neubau der Kindertageseinrichtung "Lydia" durch die Stadt Zossen 
und einer geplanten Eröffnung in diesem Jahr ist eine Reduzierung der 
Geschwindigkeit an dieser Stelle erforderlich, auch weil sich dieses Gebäude 
unmittelbar an der Straße befindet. Da hier ein angenehmes und ruhiges Umfeld 
für die aktuell geplanten ca. 90 Kinder geschaffen werden soll, es sich hier um 
eine stark befahrene Bundesstraße handelt, wird die Anordnung eines Tempo-30-
Bereiches über das Gebäude der neuen Kita hinaus angestrebt. Auch mit Hinweis 
auf die VwV STVO zu Zeichen 274 "zulässige Höchstgeschwindigkeit" [... ist die 
Geschwindigkeit im unmittelbaren Bereich von an Straßen gelegenen 
Kindergärten, -tagesstätten, -krippen...][...in der Regel auf Tempo 30 km/h zu 
beschränken...] wird die Umsetzung hiermit angestrebt. 

Die entsprechende Ausweisung des beantragten Tempo-30-Bereiches soll durch 
das Aufstellen der Verkehrszeichen VZ 274-30 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 
30 km/h, ZZ 1012-51 "Kindergarten" sowie ZZ 1042-33 "Zeitliche Beschränkung 
Mo - Fr, 06:00 - 18:00 h" rechtsseitig der Straßenführungen einfahrend erfolgen. 
Die VZ würden entsprechend mittels Rohrpfosten installiert werden. 

  



Finanzielle Auswirkungen 
[  ] Ja      [ x ] Nein 
  
Gesamtkosten:   
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 

  

  
 
Anlage/n 

1 VZP-Zossen_ZS2025264-Änd 
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06:00 – 18:00 h 
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